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Anmeldung zur Teilnahme am Instrumentalunterricht
Vor- und Nachname des SChUIErs / der SCRUIBTIIN: oo et
Geburtstag: ....oooveveeeeeeeeeeeeeeee
(Bei Minderjahrigen)
Vor- und Nachname eines gesetzlichen Vertreters:
F N g T ol oL U UR
FESTNELZ: o Handy ..o
E-Mailieeiiiieee e
Unterricht im Fach
|:| Klass. Gitarre |:| E-Gitarre |:| Violoncello
|:| Akust. Gitarre |:| Ukulele |:| Cajon
Leihinstrument bendtigt? [ ]Ja
Unterrichtsform (36 UE/Jahr)
Einzelunterricht: |:| 30 Minuten |:| 45 Minuten |:| 60 Minuten
Gruppenunterricht: |:| 2-er Gruppe |:| 3er- Gruppe |:| 4-er Gruppe
a [ ] 45 Minuten [ _] 60 Minuten
F N g Y aT=T o T o= 0=T o TSRO
Unterrichtsbeginn: ...,
|:| 10% Familienrabatt (gilt nur fiir Geschwister und deren Eltern)
Fir das Jahr.................. werden ... Unterrichtseinheiten berechnet. Damit werden fiir den ersten Vertragsmonat

............... und ab dem darauffolgenden Monat ...............  féllig. (Bankverbindung in den AGB's)

Ich habe die AGB’s zur Kenntnis genommen und

erklare mich hiermit einverstanden. Pizzikato

Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift



(Il Pizzikato

Gultig ab 01. Januar 2022
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Die Schulordnung der Musikschule Pizzikato —im Folgenden Musikschule genannt —sichert die Voraussetzungen fiir einen ordnungsgemaRen
Unterricht. Zusammen mit der beiderseits unterschriebenen Anmeldung zur Teilnahme am Unterricht bildet sie den Unterrichtsvertrag.

ANMELDUNG UND AUFNAHME

Die Anmeldung erfolgt mit der Anmeldung zur Teilnahme am
Unterricht. Kann die Musikschule den gewnschten Unterricht
innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten nicht anbieten,
verliert der Antrag seine Gultigkeit.

Die Aufnahme in die Musikschule richtet sich nach der Anzahl
der freien Platze. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die
Aufnahme wird erst durch die schriftliche Bestatigung der
Musikschule rechtswirksam.

KUNDIGUNG

Ordentliche Kiindigungstermine sind der 31. Marz, 30.
September und der 31. Dezember. Die Kiindigung des
Unterrichtsvertrages ist spatestens acht Wochen vorher
schriftlich an die Leitung der Musikschule zu richten. Griinde
fur eine auRerordentliche Kiindigung sind Wohnortwechsel,
Auslandjahre oder Ahnliches.

UNTERRICHT

Eine Unterrichtseinheit dauert jeweils 30, 45 oder 60 Minuten.
Sie wird als Einzel- oder Gruppenunterricht erteilt. Die
Fortfihrung von Gruppen bestimmter GroRen Gber den jeweils
nachsten Kiindigungstermin hinaus kann von der Musikschule
nicht garantiert werden.

Die Musikschule bietet ihren Schilern ab einem entsprechen-
den Leistungsstand die Teilnahme an Ensembles an. Ein
Anspruch auf Teilnahme an diesen Unterrichtsveranstaltungen
besteht nicht.

Der Unterricht findet jeweils einmal wochentlich in Raumen
offentlicher Schulen, privaten Rdumen des Lehrers oder Zuhause
beim Schiler statt. Hinsichtlich der Schulferien und der Anzahl
der beweglichen Ferientage pro Schuljahr gilt fur die
Musikschule die Ferienordnung fur allgemeinbildende Schulen
des Landes Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Terminierung der
beweglichen Ferientage erfolgt jedoch unabhéngig durch die
Musikschule.

Gebiihren

Die Unterrichtsgebuhr errechnet sich auf Jahresbasis. Die
Musikschule garantiert pro vollem Kalenderjahr die Erteilung von
36 Unterrichtseinheiten.

Das Schulgeld ist in monatlichen Raten jeweils zu Beginn eines
Monats an folgendes Konto zu entrichten:

C24 BANK GMBH, IBAN: DE66 5002 4024 3206 3532 01

BIC: DEFFDEFFXXX, Kontoinhaber: Erik Neumann

Die Musikschule erstellt keine Rechnungen. Bei Zahlungsverzug
stellt die Musikschule die Kosten fir eventuelle Mahnungen in
Rechnung.

BeiSchulgelderhohungen kann der Unterrichtsvertrag unter
Einhaltung einer Frist von vier Wochen zu dem Zeitpunkt
schriftlich gekindigt werden, an dem die Erhéhung wirksam
wird.

UNTERRICHTSAUSFALL

Im Falle der Verhinderung der Lehrkraft durch Krankheit ist die
Musikschule bemiht, die ausgefallenen Unterrichtsstunden
innerhalb eines Halbjahres nachzuholen. In Ausnahmeféllen
kann die Anzahl dervon der Musikschule pro vollem
Kalenderjahr garantierten Unterrichtseinheiten um eine
Unterrichtseinheit vermindert werden.

Bei Unterrichtsausfall durch héhere Gewalt oder sonstigen
zwingenden Griinden besteht kein Anspruch auf Nachholen der
Stunden oder Erstattung des Schulgelds.

Ist ein Schiler langere Zeit krank und aufgrund eines arztlichen
Attestes nicht in der Lage, den Unterricht zu besuchen, kann
er, auf Antrag, von der Zahlung des Schulgelds befreit werden.

VERPFLICHTUNGENDESSCHULERS

Grundsatzlich muss der Schiler ein geeignetes Instrument
besitzen. Die Musikschule verfligt Gber eine begrenzte Anzahl
von Leihinstrumenten, ein Anspruch auf ein Leihinstrument
besteht nicht.

Sonstige Lernmittel sind von den Schilern bzw. von ihren Eltern
zu stellen.

Der Schler ist verpflichtet, den Unterricht pinktlich und
regelmalig zu besuchen. Verhinderungen des Schilers sind der
Musikschule rechtzeitig mitzuteilen, sie entbinden jedoch nicht
von der Zahlungspflicht.

Vernachlassigung des Unterrichts, ungentigende Leistungen,
ungebihrliches Verhalten oder Nichtzahlung des Schulgelds
berechtigen nach Verwarnung durch denSchulleiterzum
Ausschluss des Schilers aus der Musikschule.

Offentliche Auftritte von Schillern sowie deren Teilnahme an
Wettbewerben sollten mit der Lehrkraft besprochen werden.



	Vorund Nachname des Schülers  der Schülerin: 
	Geburtstag: 
	Vorund Nachname eines gesetzlichen Vertreters: 
	Anschrift: 
	Festnetz: 
	Handy: 
	EMail: 
	Klass Gitarre: Off
	EGitarre: Off
	Violoncello: Off
	Akust Gitarre: Off
	Ukulele: Off
	Cajon: Off
	Ja: Off
	30 Minuten: Off
	45 Minuten: Off
	60 Minuten: Off
	2er Gruppe: Off
	3erGruppe: Off
	4er Gruppe: Off
	45 Minuten_2: Off
	60 Minuten_2: Off


